
                      H A U S H A L T S S A T Z U N G 

der  
STADT  WINNENDEN 

für das Haushaltsjahr  2 0 1 6 
 

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 
24. Juli 2000 (GBl. S. 581) mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28.10.2015 
(GBl. S. 870) hat der Gemeinderat am 22. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 
 

§ 1 

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit 
 
1.  den Einnahmen und Ausgaben  
  
  von je   92.890.260 € 
  davon  im Verwaltungshaushalt 79.232.640 € 
        im Vermögenshaushalt 13.657.620 € 
 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für 
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) von 

 
0 € 

 
 
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von 19.690.000 € 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf  8.000.000 € 
 

§ 3 
 
1. Die Stadt Winnenden erhebt eine Grundsteuer und eine Gewerbesteuer. 

2. Die Hebesätze werden festgesetzt: 
 
  2.1 für die Grundsteuer 
       a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v.H. 
    b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v.H.   
    der Steuermessbeträge;   
    
  c) Kleinbeträge werden wie folgt fällig:  
      aa) am 15.8.2016 mit ihrem Jahresbetrag, sofern dieser 15 € nicht  
            übersteigt  
      bb) am 15.2. und 15.8.2016 je zur Hälfte des Jahresbetrags, wenn  
            dieser mehr als 15 € beträgt, aber 30 € nicht übersteigt;  
 
  2.2 für die Gewerbesteuer auf 370 v.H.  
    der Steuermessbeträge   
 
Winnenden, den     
    H o l z w a r t h 
    Oberbürgermeister 
 

       Anlage 2 
 zur Vorlage 242 / 2015 

GR - Sitzung am 22. Dezember 2015 


